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An die
Bezirksbürgermeisterin
im Stadtbezirk Mitte
Cornelia Kupsch o.V.i.A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezi rksratsangelegenheiten
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Fraktion im Bezirksrat Mitte der Landeshauptstadt Hannover

2 9, JAN. 2O1B

I

29.01.2018

Anderungsantrag gem. § 12 der Geschäftsordnung des Rates
der Landeshauptstadt Hannover zur DS 296412017
in die nächste Sitzung des Bezirksrates
Bebauungsplan Nr. 1780 - Köbelinger lVlarkt

Der Bezirksrat möge beschließen:

Der Drucksache wird mit folgenden Maßgaben zugestimmt:

1. Aus dem Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes werden die Bestandsgebäude
betreffenden Flächen MK1 und MK2 herausgenommen und ggf. zum Gegenstand
von je einer gesonderten Drucksache gemacht.

2. Für die im Geltungsbereich des B-Plans geplante Wohnbebauung wird eine den Zu-
satzbedarf vollständig deckende Krippe/Kindertagesstätte in gemeinnritziger bzw.

städtischer Trägerschaft vorgesehen

3. Auf dem Baugrundstück für die Wohnbebauung wird ein Spielplatz für kleine Kinder
nach Maßgabe des § I Abs;3 NBauO vorgesehen

4. Das im Wert steigende Grundstück wird nicht verkauft, sondern verbleibt im Eigentum
der Stadt bzw. der GBH; die geplante Wohnbebauung wird ggf. mit der GBH/hanova
realisiert; die zukünftigen Mieteinnahmen kommen der LHH zugute.

. hilfsweise wird auf Dauer sichergestellt, dass ein Anteil von mindestens 25

% der Wohneinheiten als Mietwohnungen zu Netto-Kaltmieten auf dem Ni-

veau der ortsüblichen Eingangsmiete des öffentlich geförderten Woh-
nungsbaus angeboten werden.
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Eegründung:

folgt mündlich
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Hülya Altunok
Fraktionsvorsitzende


